
Stadt Fürstenberg/Havel  Fürstenberg/Havel, den 05.11.2018 
- Der Bürgermeister - 
Markt 1 
16798 Fürstenberg/Havel 
 
 

BEKANNTMACHUNG 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel hat in ihrer 48. Sitzung am 27.09.2018 u. a. folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss-Nr.: 424/2018 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/ Havel beruft Frau Carola Hoheisel, wohnhaft 16798 
Fürstenberg/Havel, Bornmühlenstraße 5 A zur Wahlleiterin und Frau Jenny Haucke, wohnhaft 16798 Fürstenberg/Havel, 
Augustastraße 14 zur stellvertretenden Wahlleiterin. 
 
Beschluss-Nr.: 425/2018 
Die Stadtverordnetenversammlung Fürstenberg/Havel beschließt, dass die Sitzungen der 
Stadtverordnetenversammlung Fürstenberg/Havel an folgenden Terminen um 18:30 Uhr stattfinden: 
 
31.01.2019        22.08.2019 
28.02.2019        26.09.2019 
28.03.2019        24.10.2019 
29.04.2019        28.11.2019. 
20.06.2019 
 
Am 16.05.2019 und 12.12.2019 findet optional eine Sitzung der Stadtverordnetenversammlung oder eine Sitzung des 
Hauptausschusses statt. 
 
Die Sitzungen des Hauptausschusses finden jeweils am 2. Donnerstag des Monats (außer im Monat Juni, Juli und 
August 2019) statt. 
 
Änderungen sind je nach Geschäftslage möglich. 
 
Beschluss-Nr.: 426/2018 
1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Beginn einer vorbereitenden Untersuchung (VU) gem. 

§ 141 Baugesetzbuch (BauGB). Die vorläufigen Grenzen des Untersuchungsgebietes „Ehemaliges 
Kraftfuttermischwerk" in Fürstenberg/Havel entsprechen dem in der Anlage beigefügten Lageplan. 

2.  Der Beschluss ist gem. § 141 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist auf die Auskunftspflicht nach 
§ 138 BauGB hinzuweisen. 

 
Beschluss-Nr.: 427/2018 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel beschließt, die Bauleistung zum Abbruch des 
Schornsteines auf dem Grundstück Brandenburger Straße 5 in Fürstenberg/Havel zu vergeben. 
 
Beschluss-Nr.: 428/2018 
Die Stadtverordnetenversammlung Fürstenberg/Havel beauftragt den Werkleiter des Eigenbetriebes Wasser und 
Abwasser, die Ausschreibung der Leistung „Entleerung von Abwassergruben für die Jahre 2019/2020/2021“ aufzuheben 
und die Leistung ab dem 01.01.2019 in Eigenregie durchzuführen. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Haucke 


